
B e k a n n t m a c h u n g 
 

über die Ordnungsprüfung bei der Gemeinde  
Sankt Peter-Ording 

 
 

Der Bericht des Kommunalen Prüfungsamtes Nord über die 

durchgeführte Ordnungsprüfung gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 des 

Kommunalprüfungsgesetzes (KPG) im Zusammenhang mit dem Antrag 

auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung gemäß § 16 

Finanzausgleichsgesetz für das Haushaltsjahr 2009 bei der Gemeinde 

Sankt Peter-Ording liegt im Verwaltungsgebäude Welter Straße 1, 25836 

Garding, Zimmer 1.10 (OG), während der Dienstzeiten zu jedermanns 

Einsicht öffentlich aus. 

 

 

Garding, den 03.01.2011 

 

Gemeinde Sankt Peter-Ording 
Der Bürgermeister 
gez. Balsmeier 
 
 
 

An der öffentlichen Bekanntmachungstafel 
 
ausgehängt am:   06.01.2011 Amt Eiderstedt 
abzunehmen am: 14.01.2011 Im Auftrag 
 
 
 
 L.S. Pauls 
 
abgenommen am: Amt Eiderstedt 
  Im Auftrag 
 
 
 
  Pauls 


